
202 Strafrechtliche Einzelgesetze

darstellt, und zum Schutze des Eigentums gesellschaftlicher 
Organisationen hat die Volkskammer der Deutschen Demo
kratischen Republik das nachstehende Gesetz beschlossen:

§ 1
(1) Diebstahl, Unterschlagung oder ein sonstiges Bei

seiteschaffen von staatlichem oder genossenschaftlichem 
Eigentum oder von Eigentum gesellschaftlicher Organi
sationen werden mit Zuchthaus von einem bis zu fünf 
Jahren bestraft.

(2) Ebenso wird der Betrug zum Nachteil von staat
lichem oder genossenschaftlichem Eigentum oder von 
Eigentum gesellschaftlicher Organisationen bestraft.

§ a
(1) Urkundenfälschung oder Untreue zum Nachteil von 

staatlichem oder genossenschaftlichem Eigentum oder von 
Eigentum gesellschaftlicher Organisationen wird mit 
Zuchthaus von drei bis fünfzehn Jahren bestraft.

(2) Auf die gleichen Strafen ist zu erkennen, wenn
a) der Täter wegen eines Verbrechens gegen gesellschaft

liches Eigentum vorbestraft ist,
b) die Verbrechen des § 1 durch eine Gruppe von Per

sonen oder mehrfach begangen worden sind,
c) die Verbrechen des § 1 unter Anwendung von Gewalt 

oder Diebeswerkzeugen begangen worden sind.

§ 3
Ist durch ein Verbrechen nach § 1 oder § 2 ein besonders 

großer Schaden verursacht oder sind dadurch Werte be
troffen, welche für eine besonders wichtige Aufgabe be
stimmt waren, oder liegen andere besonders erschwerende 
Umstände vor, so ist auf Zuchthaus von zehn bis fünfund
zwanzig Jahren und Vermögenseinziehung zu erkennen.


